
Der Bericht von Oberstkorpskommandant
Annasohn zur totalen Landesverteidigung

Autor(en): Annasohn

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile

Band (Jahr): 14 (1967)

Heft 2

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-365400

PDF erstellt am: 04.06.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-365400


Der Bericht von
Oberstkorpskommandant Annasohn
zur totalen Landesverteidigung

SBZ Das Eidgenössische
Militärdepartement hat Mitte April einen
Bericht über die Studie veröffentlicht,

die der frühere Generalstabs-
chef, Oberstkorpskommandant Annasohn,

im Auftrage des Bundesrates
über die künftige Gestaltung der
totalen Landesverteidigung der
Schweiz erarbeitete. Wir unterbreiten

diesen Bericht, zu dem wir in
einer nächsten Ausgabe Stellung
beziehen werden, unseren Lesern zum
Studium.

«Wie seinerzeit mitgeteilt wurde,
hat der Bundesrat am 29. Dezember
1964 Oberstkorpskdt. J. Annasohn
den Auftrag erteilt, zu prüfen, in
welcher Weise eine wirksame
Koordination aller Teile der umfassenden

Landesverteidigung — militärische

Landesverteidigung,
Zivilschutz, Kriegswirtschaft und geistige
Landesverteidigung — herbeigeführt
werden kann und welche Neuerungen

institutioneller Art allenfalls
nötig sind, um dieses Ziel zu erreichen.

Nach rund zweijähriger Arbeit
hat der Beauftragte des Eidg.
Militärdepartements auf Jahresende 1966

seine umfassenden Untersuchungen
mit einem Schlussbericht abgeschlossen.

Der Bundesrat hat nunmehr von
dieser «Studie betreffend die wirksame

Unterstützung des Bundesrates
in der Leitung der totalen
Landesverteidigung» Kenntnis genommen
und gleichzeitig den Zeitplan
beschlossen, der für die Weiterbehandlung

der Studie wegleitend sein soll.
Gemäss diesem Zeitplan soll der

Bundesrat in diesem Sommer nach
Anhören der Departemente und
des Landesverteidigungsrates einen
Grundsatzentscheid über die Folge
fällen, die den Vorschlägen von
Oberstkorpskommandant Annasohn
zu geben ist. Das Eidg.
Militärdepartement wird hierauf bis im
Herbst dieses Jahres einen
Botschaftsentwurf auszuarbeiten haben,
zu dem die Stellungnahmen der
Kantone sowie der interessierten
Verbände und Organisationen
eingeholt werden. In der ersten Hälfte
1968 soll die Botschaft vom Bundesrat

verabschiedet werden, worauf die
Kommissionen bestellt und das
Geschäft womöglich noch gleichen Jahres

in beiden Räten behandelt werden

soli.

Ueber den Inhalt der umfangreichen
Studie von Oberstkorpskommandant

Annasohn kann im wesentlichen

folgendes gesagt werden:
Für die vom Beauftragten des

Eidgenössischen Militärdepartements zu
erstellende Studie sollte wegleitend
sein, dass

— durch die totale Landesverteidi¬
gung die Sicherheit und
Unabhängigkeit des Landes sowie das
Leben der Bevölkerung jederzeit
gegen jede Art des Angriffs
geschützt werden sollen;

— die umfassende Landesverteidigung
auch dann vorbereitet und

weitergeführt werden können
soll, wenn infolge kriegerischer
Ereignisse die zentrale Leitung
ausfällt;

— ein möglichst reibungsloser Uebergang

von den Friedensvorbereitungen

zum Neutralitätsdienst
angestrebt werden muss.

Es stand für den Beauftragten des
Eidg. Militärdepartements ausser
Frage, dass nach dem schweizerischen

Verfassungsrecht die oberste
Leitung der Massnahmen einer
umfassenden Landesverteidigung beim
Bundesrat als Kollegialbehörde liegt;
dies gilt sowohl für die Friedenszeit
als auch im Krieg, wobei im aktiven
Dienst naturgemäss eine möglichst
enge Zusammenarbeit mit dem
Oberbefehlshaber angestrebt werden
muss. Eine Aenderung dieser
Kompetenzordnung, die durch eine
Verfassungsrevision möglich wäre,
betrachtet der Beauftragte aus
staatspolitischen Gründen als unerwünscht.

Dagegen war die Frage zu prüfen,
in welcher Weise der Bundesrat in
seinen Leitungsfunktionen im
Bereich der totalen Landesverteidigung
wirksam unterstützt werden kann.
Da sämtlichen Departementen innerhalb

der umfassenden Landesverteidigung

Aufgaben übertragen sind,
bestünde eine Möglichkeit, die Tätigkeit

des Bundesrates dadurch zu
erleichtern, dass diese Aufgaben bei
einigen wenigen, besonders interessierten

Departementen, vielleicht
sogar bei einem einzelnen Departement
konzentriert werden. Dieser Weg
schien jedoch nicht gangbar, weil
keine Umschichtungen von Bedeutung

möglich sind, ohne Komplika¬

tionen zu schaffen, die neuen
Koordinationsbedürfnissen rufen würden.

Aus diesem Grund soll die
Bildung eines eigentlichen
Landesverteidigungsdepartements und damit
auch die Konzentration der
Aufgaben einer totalen Landesverteidigung

beim Eidg. Militärdepartement
nicht in Frage kommen. Aus

den gleichen Ueberlegungen heraus
scheidet auch die Alternative der
Schaffung eines besonderen
Hilfsorgans aus, das als eigentliche
Leitungsstelle gedacht wäre. Dagegen
schlägt Obertskorpskdt. Annasohn
in seiner Studie die Schaffung eines
Organs vor, das den Charakter einer
reinen Stabsorganisation hat. Dieses
Stabsorgan hätte für den Bundesrat
in erster Linie die Koordination aller
der Landesverteidigung im weitasten
Sinn dienenden Massnahmen
sicherzustellen; ausserdem hätte es einige
weitere Aufgaben zu erfüllen, die
von den bereits bestehenden Instanzen

nicht geleistet werden können.
Es sei hier vor allem an die Gesamtplanung

der umfassenden
Landesverteidigung gedacht. Vorgeschlagen
wird die Schaffung der Stelle eines
Beauftragten des Bundesrates für
die totale Landesverteidigung, der
über einen eigenen vollamtlichen
Arbeitsstab und ein Sekretariat verfügt

und der den Vorsitz eines inter-
departementalen Koordinationsausschusses

zu führen hätte, in
welchem die Vertreter der Departemente

und der Armee für alle in
den Arbeitskreis des Beauftragten
fallenden Aufgaben zusammengefasst

würden.

Soweit sich die Dinge heute schon

überblicken lassen, wird somit die
Anpassung unserer staatlichen
Institutionen an die Erfordernisse einer
umfassenden Landesverteidigung
nicht eine Neuordnung notwendig
machen, welche die bestehende
Ordnung von Grund auf ändern würde.
Da — wie erwähnt — kaum an die
Schaffung eines eigentlichen
Landesverteidigungsdepartements zu denken

ist, besteht nicht die Gefahr,
dass die zurzeit im Gang befindliche
Reorganisation des Eidg.
Militärdepartements die künftigen
Massnahmen auf dem Gebiet der totalen
Landesverteidigung präjudizieren
oder sogar erschweren würden.»
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